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Aus der Arbeit des Gemeinderats vom Montag, 04.03.2024 
 

Bürgerfragestunde 

Entfällt, da keine Bürger/innen anwesend sind.  

 

Beschlussfassung des Gemeinderates über die Wahl des Vorsitzenden und der Beisitzer des 

Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl, Wahl des Kreistags und Wahl zum Europäischen 

Parlament am 09.06.2024 

Am 09.06.2024 findet in Baden-Württemberg die Wahl der Kommunalgremien statt. Wir können über 

unsere Region entscheiden und sie aktiv mitgestalten, denn nirgends ist der Einfluss der Bürgerinnen 

und Bürger so groß wie auf der kommunalen Ebene.   

Das gilt in Baden-Württemberg ganz besonders. Unser Kommunalwahlrecht ermöglicht den 

Wählenden eine gezielte, listenunabhängige Auswahl unter den Kandidatinnen und Kandidaten - eine 

Persönlichkeitswahl.  

Bei der Kommunalwahl wählen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger 

 die Gemeinde- oder Ortschaftsräte 

 die Kreisräte im Kreistag in den Landkreisen. 

Traditionell findet in Baden-Württemberg gleichzeitig die Europawahl statt.  

Die Verwaltung schlägt folgende Zusammensetzung für den Wahlvorstand für beide Wahlen vor:  

Vorsitzende   Bürgermeisterin Claudette Kölzow   

Stellv. Vorsitzende   Elisabeth Wachter 

Beisitzer   Willi Holzenthaler, Christine Fritz, Monika Wachter 

Stellv. Beisitzer  Renate Heuser, Vinzenz Grießhaber, Christine Hoffmann 

Schriftführerin  Regina Kohli 

Stellv. Schriftführerin  Hildegard Hafner-Pintz 

Die weiteren erforderlichen Hilfskräfte zur Durchführung der Wahl werden durch die Verwaltung 

bestimmt.  

Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagenen Besetzung des Wahlvorstands für die Kommunalwahl 

und Europawahl zu.  

 

Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

• Bürgermeisterin Kölzow informiert den Gemeinderat darüber, dass in der Planung des 

Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg für die Fortschreibung des Regionalplans bzgl. 

Regionalbedeutsamer Flächen für Freiflächen PV-Anlagen und Windkraftanlagen auf der 

Gemarkung der Gemeinde Buchheim keine entsprechenden Flächen vorgesehen sind.  

 

 

 


